
 

Inhalt

Budget 2018

Botschaften zuhanden der
Gemeindeversammlung

Empfang des Kantonsratspräsidenten
Urs Ackermann in Balsthal

Budgetgemeindeversammlung

November 2017
Informationsorgan der 
Einwohnergemeinde Balsthal

05
Bulletin

INFO
Montag, 18. Dezember 2017, 
19.00 Uhr im Kultursaal Haulis-
matt, Balsthal

Traktanden:

1. Verkauf Parzelle Grossmatt für 
 Demenzzentrum, Zustimmung

2. Finanzwesen, Budget 2018, Genehmigung
 a) Erfolgsrechnung
 b) Investitionsrechnung
 c) Festlegung des Steuerbezuges 2018
  c1) natürliche Personen
  c2) juristische Personen
 d) Festlegung Feuerwehrersatzabgabe
 e) Verzicht Teuerungszulage für das
  Gemeindepersonal
 f) Ermächtigung des Gemeinderats zur
  Aufnahme von Fremdmitteln
 g) Kenntnisnahme Spezialfinanzierungen

3. Revision Anhang zum Gebührenreglement,
 Genehmigung

4. Verschiedenes



2

Bericht

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 6. Juli 2017 
(in der Besetzung Legislatur 2013–2017) die Vorgaben 
für das Budget Erfolgsrechnung 2018 aufgrund der 
Rechnungsergebnisse 2016 und dem Budget 2017 be-
schlossen. Das Ergebnis aus den Vorgaben sah zu die-
sem frühen Zeitpunkt einen Aufwandüberschuss von 
rund CHF 974‘000 vor. Die Eingaben der Budgetver-
antwortlichen ergaben schliesslich, unter Berücksich-
tigung von aktuellen Voraussetzungen und Planungen, 
in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 
CHF 1‘256‘900. 

Die Eingaben wurden dem neu gewählten Gemeinderat 
zur ersten Lesung und Diskussion in der Sitzung vom 
26.10.2017 vorgelegt, zusammen mit den entsprechen-
den Begründungen für Mehraufwände. In einer ersten 
Klausursitzung hat sich der Gemeinderat vorerst über 
Investitionsbegehren und deren Auswirkungen sowie 
über das Gefüge und die inneren Zusammenhänge auf 
und in der Erfolgsrechnung orientieren lassen. In der 
gleichen Sitzung wurden erste Möglichkeiten und Mass-
nahmen erörtert, um die Investitionen der näheren Zu-
kunft einzuschätzen und nach Priorität auf eine finan-
zierbare Zeitachse zu bringen. Eine gewichtige Rolle 
spielt dabei die Höhe des Gemeindeanteils an die Ver-
kehrsanbindung Thal, welche aktuell in der Planung 
zwingend zu berücksichtigen ist, deren Zahlungsver-
pflichtung und tatsächliche Beitragsgrösse jedoch noch 
offen sind und – die Realisierung vorausgesetzt – ab 
ca. 2022 zu finanzieren sein wird. 

Weitere Investitionen der Zukunft und der Verkauf des 
Grundstücks Grossmatt (Hunzikerwiese) für den Bau 
eines regionalen Demenzzentrums wurden diskutiert 
und deren Auswirkungen möglichst umfassend benannt 
und betrachtet. 

In einer weiteren Klausursitzung befasste sich der Ge-
meinderat mit der Erfolgsrechnung und mit den be-
vorstehenden Investitionen im Budget 2018 und dis-
kutierte Beschlüsse, welche in der zweiten Lesung des 

Gemeinderates zu fassen waren, um das Budget zu be-
schliessen und zu Handen der Gemeindeversammlung 
zu verabschieden.

Das nun bereinigte, vorliegende Budget 2018 weist ei-
nen Aufwandüberschuss von CHF 1‘081‘300 aus, wel-
cher aus dem vorhandenen Eigenkapital zu decken sei.

Die tatsächliche Finanzierung des Aufwandüberschusses 
und der Investitionen geht aus der Finanzierungsüber-
sicht in den Folgeseiten hervor. Ohne eine ausgegliche-
ne Erfolgsrechnung, welche nach fast zwei Legislaturen 
des intensiven Sparens nur noch über den Steuerfuss zu 
regulieren ist, sind einerseits notwendige Investitionen 
kaum zeitgerecht möglich und andererseits müssen die-
se zu einem grossen Teil fremd finanziert werden, was 
eine zusätzliche Verschuldung mit den entsprechen-
den Konsequenzen (Verzinsung, Amortisation) bedeu-
tet. Dass eine Erhöhung des Steuerfusses immer Unmut 
auslöst und für alle Einwohner zu einer Mehrbelastung 
führt, ist das eine. Dass die Kinder und Enkel der Ein-
wohner als Folge der Schulden, für deren Verzinsung 
und Rückzahlung aufkommen müssen, ist das andere 
und darf nicht verschwiegen werden.

Eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% hätte für die 
Einkommen folgende Auswirkungen (berechnet nach 
der Tariftabelle in der Wegleitung zur Steuererklärung):

Einkommen alleinstehend verheiratet
 40‘000  114  64
 50‘000  162  101
 60‘000  212  143
 70‘000  262  188
 80‘000  314  236
 90‘000  367  283
 100‘000  420  332
 110‘000  478  382
 120‘000  535  432
 150‘000  708  586
 200‘000  995  856
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In den Spezialfinanzierungen resultieren folgende  
Ergebnisse im Budget Erfolgsrechnung 2018:

SF Wasserversorgung Ertragsüberschuss 34‘600
SF Abwasserbeseitigung Aufwandüberschuss 9‘600
SF Abfallbeseitigung Aufwandüberschuss 30‘500

Die Investitionen im Gesamtbetrag von brutto CHF 
3‘051‘400 und netto CHF 2‘585‘700 teilen sich auf in:

Investititionen allgemeiner (steuerfinanzierter) Haushalt 
 brutto 1‘321‘400 netto 1‘186‘400
Investitionen SF Wasserversorgung
 brutto 870‘000 netto 717‘000
Investitionen SF Abwasserbeseitigung
 brutto 860‘000 netto 682‘300

Einwohnergemeinde Balsthal

Pierino Menna Bruno Straub
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Beschluss und Antrag

4710 Balsthal, 15. November 2017

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

Die einzelnen Investitionen sind in der entsprechenden 
Rubrik der Broschüre detailliert ersichtlich. Einzelpro-
jekte, welche brutto über CHF 500‘000 Ausgaben oder 
Einnahmen bewirken, werden in einem separaten, de-
taillierten Antrag traktandiert und vorgestellt – es wird 
darüber auch separat abgestimmt.

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schul-
denbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem 
vorliegenden Budget eingehalten.

Balsthal, 15. November 2017

Pierino Menna, Gemeindepräsident
Rudolf Dettling, Leiter Finanzverwaltung
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Übersicht Budget
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Übersicht Budget

Erfolgsrechnung
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Investitionsrechnung
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Anhang
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Botschaften zuhanden der
Gemeindeversammlung

Verkauf Parzelle Grossmatt
für Demenzzentrum

Als Gemeindepräsident freut es mich ganz besonders, 
Sie über das geplante Demenzzentrum zu informieren. 
Über den Verkauf der zwei Parzellen Grossmatt (Hunzi-
kerwiese) stimmen Sie an der nächsten Budgetgemein-
deversammlung vom 18.Dezember 2017 ab.

Für die Gemeinde Balsthal ein erster Meilenstein in 
der Realisierung des Demenzzentrums. Viele Jahre lag 
die Grossmatt (Hunzikerwiese) brach. Jetzt besteht die 
Chance, das Grundstück einer sinnvollen und nachhal-
tigen Bebauung und Nutzung zuzuführen. Wir werden 
immer älter, das ist natürlich gut und schön, doch nimmt 
mit dem Alter auch das Risiko zu, einmal an Demenz 
zu erkranken. Damit dieses Risiko abgefedert werden 
kann, braucht es geeignete, auf die Bedürfnisse der 
erkrankten Menschen geschaffene Betreuungsplätze. 
Mit einem Demenzzentrum können diese Bedürfnisse 
optimal zur Verfügung gestellt werden.

Unsere Gemeinde Balsthal, mit der «Hunzikerwiese», 
wurde von der GAG, Genossenschaft für Altersbetreu-
ung und Pflege Gäu, als Standort des Demenzzentrums 
ausgewählt. Das Grundstück eignet sich aufgrund seiner 
Lage und Grösse bestens für ein so bedeutendes Projekt. 

Wie komplex und prägend ein solches Projekt für die 
Planer, Ausführenden und die Bevölkerung ist, möchte 
ich Ihnen kurz erklären. 
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung, die das Alter von 
55 Jahren erreicht oder überschritten und einen zuneh-
menden Pflegebedarf haben, markant gestiegen. Wenn 
Angehörige die Pflege und Betreuung der an Demenz 
erkrankten Menschen zuhause nicht mehr bewältigen 
können, stellt das Demenzzentrum eine moderne Alter-

native zu den klassischen Alters- und Pflegeheimen dar. 
Das Demenzzentrum ist so konzipiert, dass Menschen mit 
einer dementiellen Entwicklung in einer grösstmöglichen 
Normalität und Freiheit leben können. 

Das Demenzzentrum baut auf einem modularen Ange-
bot auf, um eine möglichst hohe Auslastung bereits zu 
Beginn sicherzustellen und auf mittel- bis langfristige 
Nachfrageveränderungen reagieren zu können z.B. durch:

- Wohngruppen für Menschen mit schwerer Demenz, 
bei denen die Gefahr des Weglaufens, der Selbst- 
oder Fremdgefährdung besteht

- Begleitetes Wohnen für Menschen mit einer leich-
ten Demenz, die einen Unterstützungsbedarf in der 
Tagesstruktur aufweisen.

- Tagesstätte für Menschen mit sämtlichen Demenz-
formen, welche primär noch zu Hause wohnen und 
durch die Angehörigen betreut werden.
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- Wohngruppen für Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung, die 50 Jahre und älter sind, einen 
Pflegebedarf haben und in den bisherigen Betreu-
ungsstätten (bspw. VEBO, Arkadis) nicht mehr betreut 
werden können.

Sie sehen, die GAG möchte einen modernen Park für 
Menschen mit Demenz sowie Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen erstellen. Für die GAG ist Balsthal 
der Wunschstandort, nicht nur aus strategischen Über-
legungen. Die Geometrie der Parzelle, die Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr, das extrem gute Gestaltungs-
potential sprechen für die «Hunzikerwiese».

Die Erkenntnisse aus der Volumenstudie führen zu einem 
Investitionsvolumen von rund CHF 27–28 Mio. (inkl. 
MwSt.). Von diesem Investitionsvolumen soll auch das 
hiesige Gewerbe profitieren und nach Möglichkeit beim 
Bau des Demenzzentrums berücksichtigt werden. Wei-
tere Wertschöpfungen durch den Betrieb des Demenz-
zentrums, das als Vorzeigeobjekt in der ganzen Schweiz 

gilt, sind zu erwarten. Das Projekt mit drei geplanten 
Wohnhäusern, einer Cafeteria und einem Lebensmit-
telmarkt schafft bis zu 80 Arbeitsplätze.
Die Einwohnergemeinde wurde angefragt, ob die beiden 
Parzellen von total 16‘782 m2 zum Verkauf stehen. Der 
Gemeinderat beschloss darauf, mit der GAG Verkaufs-
verhandlungen aufzunehmen. Bei den Verhandlungen 
zwischen der GAG und der Einwohnergemeinde Bals-
thal konnte ein Preis von CHF 320 pro m2 festgelegt 
werden. Mit CHF 70 pro m2 wird sich die Einwohner-
gemeinde als Genossenschafter der GAG mit Anrecht 
auf einen Verwaltungsratssitz einkaufen. Als Genossen-
schafter mit Verwaltungsratssitz bestimmen wir in Zu-
kunft aktiv die Geschicke der GAG und zeigen damit 
auch die Verbundenheit mit dem Projekt. 

Bei einem Verkauf der beiden Parzellen beträgt der Ver-
kaufserlös für die Einwohnergemeinde CHF 4‘195‘500. 
Nach dem jüngsten Entscheid des Balsthaler Gemein-
derates in seiner Sitzung vom 26. Oktober kommt der 
Landverkauf nun vor die Balsthaler Budgetgemeinde-
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Revision Anhang zum 
Gebührenreglement

Bei der letzten Revision des Anhangs zum Gebührenreg-
lement wurde für Balsthaler Schulen, Dorfvereine und Ge-
meindeorganisationen, welche sonst keine Mietgebühren zu 
bezahlen haben, eine Grundgebühr von CHF 150 aufgenom-
men. Diese Grundgebühr wie auch die Definition Dorfverei-
ne/Balsthaler Vereine haben immer wieder zu erheblichen 
Schwierigkeiten, Interpretationen und Auseinandersetzungen 
geführt. Dies wiederum führte zu «Spezialfällen» und Aus-
nahmeregelungen. 

Eine Handhabung unter Berücksichtigung einer Gleich-
behandlung für alle Fälle, dürfte es nicht geben, solange 

versammlung vom Montag, 18. Dezember 2017. Der  
Gemeinderat hofft, dass die Bevölkerung dem Land-
verkauf zustimmt und damit eine finanzielle Grund-
lage schafft, damit weitere angedachte Projekte, wie 
beispielsweise die Sicherung von Grundstücken für ei-
nen Neubau von Schulraum oder Kindergarten, Neubau 
Feuerwehrmagazin mit integriertem Werkhof und Ret-
tungsdienst, Schuldenabbau, realisiert werden können. 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Verkauf 
der «Hunzikerwiese» nachhaltig in die Zukunft inves-
tiert werden kann.

Es würde uns freuen, wenn auch Sie an der Budgetge-
meindeversammlung sagen können: «Das ist ein gutes 
Projekt für Balsthal» und einem Verkauf der beiden Par-
zellen «Hunzikerwiese» zustimmen!

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung, dem Verkauf der Parzellen zu-
zustimmen. 

Pierino Menna
Gemeindepräsident

Grundgebühren fällig werden. Daher soll in Zukunft auf die-
se Grundgebühr verzichtet werden. Gleichzeitig und auch in 
diesem Zusammenhang wurden am Schluss des Anhangs 
gewisse Begriffe wie Balsthaler Schulen und Dorfvereine ge-
nauer definiert. 

Neben kleineren Gebührenanpassungen wurde auch die 
Hundesteuer genauer definiert. Gemäss Gebührenreglement 
beträgt diese nach wie vor CHF 100. Der Kanton macht 
aufgrund seines Gebührentarifs unter dem Titel Kennzeich-
nungskontrolle ebenfalls noch CHF 40 geltend. Was unter 
Kennzeichnungskontrolle zu verstehen ist und wofür diese 
Gebühr fällig wird, nachdem die Hundemarken abgeschafft 
worden sind, entzieht sich unseren Kenntnissen. Falls tat-
sächlich eine rechtliche Grundlage bestehen sollte, würde 
diese Gebühr zusätzlich anfallen. Klarheit geschaffen wurde 
auch bei den Festtischgarnituren und Marktständen. Eine 
massive Vereinfachung und Anpassungen wurden bei der 
Turnhalle Rainfeld vorgenommen, damit das Verhältnis mit 
den Hallen Haulismatt gewahrt ist. Auch dort wurden mas-
sive Vereinfachungen in jeder Beziehung vorgenommen, was 
dem Handling und der Übersicht dient.

In Zusammenhang mit dem neuen Wirtschafts- und Arbeits-
gesetz ergaben sich auch neue Kompetenz-Regelungen bzw. 
Verschiebungen vom Kanton zu den Einwohnergemeinden. 
Für Anlassbewilligungen gemäss § 100 des Wirtschafts- und 
Arbeitsgesetzes sind nun die Einwohnergemeinden zustän-
dig. Die gesetzliche Grundlage auf kommunaler Ebene wurde 
nun ebenfalls im Anhang zum Gebührenreglement integriert 
und unter Ziffer 9 neu aufgenommen. Als Fazit kann festge-
stellt werden, dass durch die Revision des Gebührenregle-
ments vor allem die Vereine und somit primär auch Balsthaler 
Steuerzahler profitieren, welche etwas zum Wohle der Gesell-
schaft leisten. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-
sammlung die Genehmigung des revidierten An-
hangs zum Gebührenreglement.
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